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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Brader und Kollegen 

vom 2. Februar 1995, Nr. 475/J, betreffend Änderung 

der Bestimmungen für die Feststellung der Minderung 

der Erwerbsfähigkeit für hörgeschädigte Menschen 

Die Abgeordneten Dr. Brader und Kollegen nehmen in ihrer An­

frage Bezug auf ein vom österreichischen Bund für Schwerhöri­

ge, Spätertaubte, Tinnitus-Betroffene und Sprachbehinderte 

übermitteltes Ersuchen um Novellierung der zu § 7 Kriegsop­

ferversorgungsgesetz 1957 ergangenen Richtsatzverordnung zur 

Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bzw. 

des Grades der Behinderung (GdB) für hörgeschädigte Mitmen­

schen in österreich. Anstelle der derzeit normierten Untersu­

chungsmethode werden als Grundlage für die Einschätzung der 

MdE ton- und sprachaudiometr ische Erhebungen angeregt. 

Darüber hinaus soll die Einschätzung der Hörbehinderung be­

rufsbezogen durch eine Kommission erfolgen. 

In diesem Zusammenhang ersuchen sie um Beantwortung folgender 

Fragen: 

Frage 1, 2 und 3: 

Werden Sie den Forderungen des österreichischen Schwerhöri­

genbundes entsprechen? 
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Wenn ja, wann werden Sie die diesbezügliche Novellierung der 

Verordnung vornehmen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Schon seit langem werden von den begutachtenden Fachärzten 

als Grundlage für die Einschätzung des Grades der Behinderung 

bzw. der Minderung der Erwerbsfähigkeit nach der zu § 7 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 ergangenen Richtsatzverord­

nung bei hörbehinderten Menschen tonaudiometrische Befunde 

herangezogen. Darüber hinaus werden zur Obj ekti vierung der 

tatsächlichen Hörbehinderung im Bedarfsfall ergänzende Unter­

suchungen (z.B. Sprachaudiometrie, Hirnstammaudiometrie) 

durchgeführt. Diese Vorgangsweise entspricht dem wissen­

schaftlichen Standard und gewährleistet eine exakte Einschät­

zung der Hörbehinderung. Eine kommissionelle Begutachtung 

würde daher zu keiner Steigerung der Objektivität der Beur­

teilung führen können. 

Zur Frage der Berufsbezogenheit der Einschätzung des Grades 

der Behinderung weise ich auf folgendes hin: 

Das Behinderteneinstellungsgesetz verfolgt den Zweck, behin­

derte Menschen bei der Eingliederung in das allgemeine Er­

werbsleben zu unterstützen. 

Die einheitliche und für die Betroffenen wie für die Arbeit­

geber vorhersehbare Anwendung des Behinderteneinstellungsge­

setzes setzt einen einheitlichen Begriff der Behinderung vor­

aus. Die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten 

im Sinn des Behinderteneinstellungsgesetzes bedingt einen 

Grad der Behinderung von mindestens 50 vH und ist Vorausset­

zung für die Inanspruchnahme der im Gesetz verankerten Rechte 

und Begünstigungen. 
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Es wäre dem Gedanken der beruflichen Integration behinderter 

Menschen gewiß nicht förderlich, wenn die Zugehörigkeit zum 

Kreis der begünstigten Behinderten von der jeweiligen konkre­

ten Beschäftigung eines behinderten Arbeitnehmers in einem 

Unternehmen abhinge. Die berufsbezogene Einschätzung des Gra­

des der Behinderung könnte aber sehr wohl zum Ergebnis haben, 

daß sich der Grad der Behinderung - bei unveränderten Gesund­

heitsschädigungen - je nach dem tatsächlichen, unter Umstän­

den häufig wechselnden Aufgabengebiet des behinderten Arbeit­

nehmers veränderte und fallweise unter bzw. über 50 vH betrü­

ge. 

Dies hätte zur Folge, daß derselbe behinderte Mitarbeiter je 

nach konkreter Verwendung dem Kreis der begünstigten Behin­

derten angehören würde oder mangels Zugehörigkeit zum begün­

stigten Personenkreis die Begünstigungen des Behindertenein­

stellungsgesetzes nicht in Anspruch zu nehmen berechtigt wä­

re. 

Da dies einersei ts kaum dem Zweck der weitestmöglichen ge­

sellschaftlichen Integration behinderter Menschen zuträglich 

wäre und andererseits auch zu einem weit höheren Verwaltungs­

aufwand führte, erachte ich für den Bereich der Behinderten­

einsteIlung die Beibehaltung der auf das allgemeine Erwerbs­

leben abgestellten Einschätzung des Grades der Behinderung 

für sinnvoll. 

Abschließend weise ich darauf hin, daß behinderungsbedingt 

notwendige technische Adaptierungen der Arbeitsplätze begün­

stigter Behinderter aus dem Ausgleichstaxfonds jedenfalls ge­

fördert werden können. 

Der Bundesm'nister: 
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